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Datenschutzordnung 
Stand: 24.05.2026 

 
 
I. Grundsatz der Datenverarbeitung 
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter 
Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  

2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erfüllung der satzungsgemäßen 
Zwecke und Aufgaben des Vereins sowie zur Organisation des Vereinslebens.  

3. Der Verein ist eine auf Gemeinschaft und sportlicher Aktivität basierende Organisation. Eine 
angemessene Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist Bestandteil der 
Organisation des Vereinslebens, der Kommunikation unter den Mitgliedern sowie der 
Darstellung der Vereinsaktivitäten.  

4. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist insbesondere Artikel 6 Absatz 1 DSGVO. Die 
Verarbeitung erfolgt dabei insbesondere auf Grundlage: der Einwilligung des Mitglieds, der 
Erforderlichkeit zur Durchführung der Mitgliedschaft sowie berechtigter Interessen des 
Vereins. 

 
II. Art der verarbeiteten Daten 
 

1. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder nur im erforderlichen 
Umfang.  

2. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Daten:  
1. Name und Anschrift  
2. Kontaktdaten (Telefon, E-Mail)  
3. Geburtsdatum  
4. Bankverbindung  
5. Funktion im Verein  
6. weitere für den Vereinsbetrieb erforderliche Daten  

 
III. Zwecke der Datenverarbeitung 
 

1. Die Verarbeitung erfolgt insbesondere für folgende Zwecke:  
1. Mitgliederverwaltung  
2. Organisation des Sport- und Spielbetriebs  
3. Durchführung von Veranstaltungen und Turnieren  
4. Kommunikation innerhalb des Vereins, einschließlich Mannschaftsorganisation, 

interner Abstimmungen sowie Informationen zu Veranstaltungen, Spielbetrieb und 
organisatorischen Themen. 

5. Die vereinsinterne Kommunikation erfolgt in der Regel über die beim Verein 
hinterlegten Kontaktdaten. Mitglieder können dem erhalt einzelner 
Kommunikationsformen widersprechen. 

2. Die Datenverarbeitung ist dabei auf das notwendige Maß beschränkt.  
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IV. Zugriff auf Mitgliederdaten 
 

1. Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten nur diejenigen Personen im Verein, die diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.  

2. Mitglieder können im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Rechte Einsicht in erforderliche Daten 
erhalten.  

3. Die Nutzung der Daten ist dabei ausschließlich auf den jeweiligen Zweck beschränkt.  
 
V. Mitgliederverzeichnis und vereinsinterne Nutzung 
 

1. Der Verein kann zur Förderung der Organisation des Vereinslebens und der Kommunikation 
unter den Mitgliedern ein Mitgliederverzeichnis führen.  

2. Das Mitgliederverzeichnis dient insbesondere der vereinsinternen Kommunikation und 
Organisation.  

3. Es wird ausschließlich vereinsintern verwendet und enthält nur die hierfür erforderlichen 
Daten.  

4. Mitglieder haben das Recht, der Aufnahme ihrer Daten in ein Mitgliederverzeichnis oder der 
Nutzung einzelner Daten zu widersprechen.  

 
VI. Weitergabe an Verbände 
 

1. Als Mitglied des Tennis-Verband Berlin-Brandenburg e. V. ist der Verein verpflichtet, 
bestimmte personenbezogene Daten zu übermitteln.  

2. Dies betrifft insbesondere folgende Daten:  
1. Name  
2. Alter bzw. Geburtsdatum  
3. Funktion im Verein  
4. Kontaktdaten  

 
VII. Auftragsverarbeitung und externe Dienstleister 
 

1. Zur Erfüllung seiner Aufgaben nutzt der Verein externe Dienstleister im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung.  

2. Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche:  
1. Mitgliederverwaltungssoftware  
2. Buchungssysteme (z. B. Hallenbuchung)  
3. IT- und Kommunikationssysteme  
4. Zahlungsabwicklung  
5. Ergebnis- und Spielbetriebssysteme  

3. Mit allen Dienstleistern werden Verträge zur Auftragsverarbeitung gemäß DSGVO 
abgeschlossen.  

4. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich nach Weisung des Vereins und zweckgebunden.  
 
VIII. Sonstige Datenweitergabe 
 

1. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung der 
Vereinsaufgaben erforderlich ist oder eine gesetzliche Verpflichtung besteht.  

2. Dies umfasst insbesondere auch die Weitergabe an Versicherungen im Zusammenhang mit 
dem Vereinsbetrieb.  

3. Eine darüberhinausgehende Weitergabe erfolgt nur mit Einwilligung des betroffenen 
Mitglieds.  
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IX. Veröffentlichung von Daten und Bildern 
 

1. Im Rahmen des Vereinsbetriebs können personenbezogene Daten sowie Fotos und Videos 
veröffentlicht werden.  

2. Dies betrifft insbesondere folgende Kanäle:  

• Website  

• Newsletter  

• soziale Medien  

• Printmedien  

• vereinsinterne Aushänge und Protokolle  
3. Als Sportverein mit aktivem Vereins- und Veranstaltungsleben gehört die angemessene 

Darstellung von Vereinsaktivitäten, Mannschaften, Turnieren, Veranstaltungen und dem 
allgemeinen Vereinsleben zum berechtigten Interesse des Vereins.  

4. Die Veröffentlichung erfolgt:  

• auf Grundlage einer Einwilligung oder  

• im berechtigten Interesse des Vereins, insbesondere zur Darstellung des 
Vereinslebens, des Sportbetriebs sowie der Vereinsaktivitäten.  

5. Schutzwürdige Interessen der betroffenen Person werden dabei stets berücksichtigt.  
6. Der Verein achtet darauf, dass Veröffentlichungen im Vereinskontext angemessen, sachlich 

und verhältnismäßig erfolgen.  
7. Mitglieder haben das Recht, der Veröffentlichung ihrer Daten, Fotos oder Videos im Einzelfall 

zu widersprechen. Der Verein prüft den Widerspruch und berücksichtigt berechtigte 
Interessen der betroffenen Person angemessen. 

 
X. Rechte der Mitglieder 
 

8. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften folgende Rechte:  
1. Auskunft über gespeicherte Daten  
2. Berichtigung unrichtiger Daten  
3. Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung  
4. Datenübertragbarkeit  
5. Widerspruch gegen die Verarbeitung  

9. Ein Widerruf einer Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich.  
10. Zudem besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.  

 
XI. Löschung und Aufbewahrung von Daten 
 

1. Personenbezogene Daten werden grundsätzlich gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  

2. Nach Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten, 
soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

3. Einzelheiten regelt ein gesondertes Datenlöschkonzept des Vereins.  
 
XII. Ergänzende Regelungen und Dokumente 
 

1. Weitere Details zur Datenverarbeitung, insbesondere zu eingesetzten Systemen und 
Datenflüssen, sind in ergänzenden Dokumenten des Vereins geregelt.  

2. Diese Dokumente dienen der Transparenz und der operativen Umsetzung dieser 
Datenschutzordnung.  
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XIII. Zweckbindung 
 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der Mitgliedschaft und dieser 
Ordnung.  

2. Eine darüberhinausgehende Nutzung erfolgt nur mit ausdrücklicher Einwilligung.  
3. Ein Verkauf von Daten findet nicht statt.  

 
 


